
72 VERSICHERUNG

VDMA Nachrichten 12•04

Industrielle Sachversicherung  
mit neuem Prämientarif
Erste Versicherungsgesellschaften wer-

den zu Beginn des Jahres 2005 die vom 

Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft e. V. (GDV) entwickelten 

unverbindlichen Tarifempfehlungen für 

die industrielle und gewerbliche Sachver-

sicherung einführen.

Die neuen Tarifempfehlungen für die 

Erstversicherer finden für Risiken bis zu 

einer Versicherungssumme von 50 Mio. € 

je Vertrag Anwendung. Die bislang exis-

tenten separaten Tarife für Industrie und 

Gewerbe werden hierdurch ersetzt. Eine 

Trennung zwischen den Segmenten In-

dustrie und Gewerbe findet künftig nicht 

mehr statt. Für die sog. industriellen 

Großrisiken gibt es keine Verbands-Tarif-

empfehlungen oder -vorgaben  mehr. 

Anstelle der bisherigen Einstufungen 

nach statistischen Konten werden aus 

kartellrechtlichen Gründen neuerdings 

vom GDV unverbindliche Risikoprämien,  

sog. Schadensätze, für die verschie-

denen Betriebsarten empfohlen. Diese 

sind von den Versicherungsgesellschaf-

ten in eigenen Tarifen unter Berücksich-

tigung sonstiger Faktoren wie interne 

Schadenregulierungsaufwendungen, Ver-

waltungs- und Rückversicherungskosten 

oder Gewinnerwartungen umzusetzen. 

Auch wenn in der Vergangenheit einige 

Versicherer bereits eigene Tarife hatten, 

wird mit dem neuen unverbindlichen Prä-

mientarif ein weiteres Stück Transparenz 

verloren gehen.

Neu ist, dass die Risikoprämien ge-

trennt für Gebäude, Inhalt und Betriebs-

unterbrechung ermittelt werden. Bislang 

erfolgte eine Trennung nur zwischen 

Sachwerten und Betriebsunterbrechung. 

Der Tarif sieht für die einzelne Betriebs-

art Schadensatzfaktoren, Franchise- und 

Verlaufsklassen vor. Zur Prämienfindung 

wird somit neben der Schadenhäufigkeit 

das Verhältnis der Versicherungssumme 

und damit der Unternehmensgröße zum 

Schadenaufwand betrachtet. Weitere 

Faktoren sind Eigenbeteiligungen und 

der vorhandene Brandschutz, denen in 

zunehmendem Maße Bedeutung beige-

messen wird. Um eine risikogerechte Ta-

rifierung zu gewährleisten, werden noch 

Schäden anderer Betriebsarten vermie-

den werden. 

Da die Versicherer durch den neuen 

Tarif gezwungen werden, eigene Tarifprä-

mien zu hinterlegen, wird es zunehmend 

schwieriger, den Marktüberblick zu erhal-

ten. Die Einholung von Angeboten erfor-

dert einen längeren zeitlichen Aufwand. 

Umso mehr ist von Bedeutung, einen 

kompetenten Partner in Versicherungs-

fragen mit diesen Aufgaben zu betrauen.

Die VSMA verfügt über statistische 

Zahlen, die für unsere Branchen wesent-

lich sind und eine hervorragende Renta-

bilitätssituation im Sach- und Sach-Be-

triebsunterbrechungsbereich darstellen. 

Nutzen Sie diese Erfahrungen bei der 

Neuausrichtung des Versicherungsberei-

ches Ihres Unternehmens. n VSMA-19
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detailliertere Informationen von sämtli-

chen Betriebsstätten, Stand- und Lager-

orten als bisher benötigt. 

Keine Berücksichtigung bei der Ermitt-

lung des größtmöglichen Schadens findet 

zukünftig die bauliche Komplextrennung, 

die bislang neben einer räumlichen Tren-

nung anerkannt wurde. Als Folge kann 

sich die Bewertung des größtmöglichen 

Schadens verändern, was zu einer Verrin-

gerung der Kapazitäten einzelner Versi-

cherungsgesellschaften führen kann. 

Die Auswirkungen auf die Investitions-

güterindustrie können zum jetzigen Zeit-

punkt nur schwer vorhergesagt werden. 

Die Umsetzung der Empfehlungen durch 

die Versicherungsgesellschaften ist ab-

zuwarten. Nachteilig wird sich aber ver-

mutlich auswirken, dass Läger mit ihrem 

Flächenanteil bei der Prämienfindung be-

rücksichtigt werden.

Zu hoffen bleibt, dass der im Hinblick 

auf die Feuerversicherung überwiegend 

sehr guten Risikosituation des mittel-

ständischen Maschinen- und Anlagen-

baus zukünftig Rechnung getragen wird. 

Durch die neue detaillierte Meldung von 

Vertrags- und Schadendaten an den GDV 

durch die Versicherungsgesellschaften 

und die statistische Erfassung kann eine 

falsche Zuordnung insbesondere durch 

Negative Schlagzeilen haben im No-

vember zu einem Vertrauensverlust der 

Kundschaft geführt. Gegen den weltweit 

größten Versicherungsmakler Marsh & 

McLennan wurde von dem New Yorker 

Generalstaatsanwalt Anklage wegen Be-

trugs an Kunden und Aktionären erho-

ben. Gegen weitere Großmakler laufen 

zurzeit entsprechende Ermittlungen.

Der Marktführer, der vornehmlich Un-

ternehmen der Großindustrie in Versi-

cherungsangelegenheiten vertritt, hat 

offensichtlich seine Position missbraucht 

und Druck auf Versicherer ausgeübt, um 

Zusatzprovisionen abzukassieren. Dane-

ben sollen Ausschreibungen mit Unter-

stützung diverser Anbieter manipuliert 

worden sein.

Als der Versicherungsmakler der Inves-

titionsgüterindustrie garantiert die VSMA 

ihren Kunden Unabhängigkeit, Objektivi-

tät und Transparenz. Wir distanzieren uns 

von den dubiosen Praktiken der Großmak-

ler und nehmen unsere Pflichten, die sich 

aus den §§ 93 ff. HGB ergeben, sehr ernst. 

Seit mehr als 75 Jahren betreuen wir  

die mittelständischen Unternehmen der 

Branche und sichern ihnen durch optimal 

kalkulierte Prämien und maßgeschnei-

derte Versicherungskonzepte strategische 

Wettbewerbsvorteile. n VSMA-20
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Großmakler unter Betrugsverdacht

 Foto: www.bilderbox.com


